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nicht alle örtlichen und betrieblichen Besonder
heiten enthalten sein. Aus diesem Grunde sind die ört
lichen Organe der Staatsmacht berechtigt, entsprechend 
dem § 6 des Gesetzes vom 17. Januar 1957 über die ört
lichen Organe der Staatsmacht über die zentral fest
gelegten Aufgaben hinaus unter Wahrung der gesamt
staatlichen Interessen weitere, spezielle Aufgaben der 
ökonomischen Entwicklung für ihren Bereich in ihren 
Plänen festzulegen.

Im Einvernehmen mit den Leitern der zuständigen 
zentralen Organe der staatlichen Verwaltung und nach 
Anhören des Verbandes Deutscher Konsumgenossen
schaften und auf Grund des § 14 Ziff. 7 des Beschlusses 
vom 3. Mai 1956 über das Statut der Staatlichen Plan
kommission des Ministerrates der Deutschen Demo
kratischen Republik (GBl. I S. 391) wird deshalb folgen
des angeordnet:

§ 1
(1) Die Staatliche Plankommission führt Beratungen 

über wichtige Fragen der Ausarbeitung des Planes mit 
den Leitern der zentralen Organe der staatlichen Ver
waltung und den Vorsitzenden der Räte der Bezirke 
durch. Nach Abschluß der Beratungen übergibt die 
Staatliche Plankommission den Leitern der zentralen 
Organe der staatlichen Verwaltung und den Vorsitzen
den der Räte der Bezirke Hinweise für die Ausarbei
tung der Pläne, in denen einige wichtige Orientie
rungszahlen enthalten sind, die bei der Ausarbeitung 
des Planprojektes entsprechend ihrer Volkswirtschaft-, 
liehen Zielsetzung einzuhalten bzw. zu verbessern sind.

(2) Während der Ausarbeitung des Planprojektes hat 
die Staatliche Plankommission entsprechend der im 
Statut der Staatlichen Plankommission festgelegten 
Aufgaben und Rechte zu gewährleisten, daß die wirt
schaftlichen Aufgaben der einzelnen zentralen Organe 
der staatlichen Verwaltung und Bezirke richtig koordi
niert werden. In enger Zusammenarbeit mit den zu
ständigen Organen der staatlichen Verwaltung muß die 
Staatliche Plankommission die Hauptfragen der öko
nomischen Entwicklung ständig untersuchen und die 
erforderlichen Entscheidungen treffen bzw. herbei
führen, damit in den Plänen der zentralen Organe der 
staatlichen Verwaltung und der Räte der Bezirke die 
Hauptaufgaben der ökonomischen Entwicklung der 
Deutschen Demokratischen Republik richtig und recht
zeitig zum Ausdruck kommen. Sie hat in Zusammen
arbeit mit den zentralen Organen der staatlichen Ver
waltung Einfluß auf die Ausnutzung der Kapazitäts-, 
Material- und Arbeitskräftereserven im Interesse der 
volkswirtschaftlichen Gesamtentwicklung zu nehmen 
und die richtige* Verteilung der Produktivkräfte zu 
sichern.

§ 2
Alle volkseigenen Betriebe und alle zentralen und 

örtlichen Organe der staatlichen Verwaltung haben ein 
in seinen einzelnen Teilen abgestimmtes Planprojekt 
auszuarbeiten. Bereits während der Ausarbeitung dieses 
Planprojektes ist die Abstimmung der wichtigsten Auf
gaben für die Produktion, den Absatz, die Material
versorgung, di,e Investitionen, die Arbeitskräfte, die 
Finanzen usw. mit den jeweils übergeordneten und 
anderen beteiligten Organen der staatlichen Verwal
tung vorzunehmen. Es soll erreicht werden, daß bereits 
im Planprojekt die hauptsächlichsten Erfordernisse, die 
sich aus der Koordinierung und Bilanzierung des ge
samten Volkswirtschaftsplanes ergeben, berücksichtigt 
sind.

* § 3
(1) Alle zentralen und örtlichen Organe der staat

lichen Verwaltung sind verpflichtet, das Planprojekt

für ihren Zuständigkeitsbereich in enger Zusammen
arbeit mit den ihnen unterstehenden Organen und 
Betrieben auszuarbeiten. Die Ausarbeitung des Plan
projektes ist so zu organisieren, daß keine schematische 
Arbeit erfolgt und die Besonderheiten der Betriebe 
ihres * Industrie- bzw. Wirtschaftszweiges weitgehend 
berücksichtigt werden.

(2) Die Mitarbeiter der zentralen und Örtlichen Organe 
der staatlichen Verwaltung müssen zu einer guten 
Anleitung an Ort und Stelle übergehen und die Be
triebe unmittelbar bei der Ausarbeitung des Planpro
jektes unterstützen. Alle wichtigen Probleme des Plan
projektes Sind mit den Werktätigen unter Berücksich
tigung der gesamtvolkswirtschaftlichen Aufgabenstel
lung zu beraten. Auf Grund dieser operativen Arbeit 
müssen die zentralen und örtlichen Organe der staat
lichen Verwaltung die Aufgaben des Planes ihres Ver
antwortungsbereiches ständig koordinieren und die 
materielle und finanzielle Sicherung des Planes sowie 
die Versorgung mit Arbeitskräften unter Berücksichti
gung der Bedarfslage gewährleisten.

(3) Die Ausarbeitung des Planprojektes in den ört
lichen Organen der staatlichen Verwaltung ist in stän
digem engen Kontakt zwischen Plankommission, Fach
organen und örtlichen volkseigenen Betrieben vorzu
nehmen. Zwischen den Plankommissionen und den Fach
organen der örtlichen Räte und den örtlich zuständigen 
Filialen der Deutschen Notenbank ist während der 
Ausarbeitung des Planprojektes ein enger Kontakt 
herzustellen.

(4) Die Plankommissionen der örtlichen Räte haben 
bei der Ausarbeitung des Plan Projektes selbst mit den 
Abteilungen Finanzen der örtlichen Räte zusammenzuar
beiten. Sie übergeben den Abteilungen Finanzen der ört
lichen Räte die wichtigsten Kennziffern aus ihrem Plan
projekt zum Volkswirtschaftsplan. Die Abteilungen 
Finanzen der örtlichen Räte arbeiten auf dieser Grund
lage ein Projekt zum Haushaltsplan aus. Über beide 
Planprojekte sind gemeinsame Beratungen zwischen 
den Plankommissionen und den Abteilungen Finanzen 
der örtlichen Räte durchzuführen.

§ 4
Bei der Ausarbeitung des Planprojektes sind von den 

zentralen und örtlichen Organen der staatlichen Ver
waltung für ihren Verantwortungsbereich individuelle 
Formen und Methoden anzuwenden, wie z. B. Aus
sprachen mit Vertretern der Betriebe, Beratungen mit 
allen Betriebsleitern oder mit Gruppen von Betriebs
leitern gleich gelagerter Betriebe bzw. Aussprachen mit 
den Fachorganen der Räte der Städte und Gemeinden, 
Beratungen mit den Bürgermeistern.

§ 5
(1) Die zentralen und örtlichen Organe der staatlichen 

Verwaltung sind verpflichtet, die ihnen von der Staat
lichen Plankommission übergebenen speziellen metho
dischen Anweisungen und Nomenklaturen für die Aus
arbeitung der Pläne einzuhalten. Auf dieser Grund
lage ist die Arbeit am Plan in den ihnen unterstehen
den Bereichen spezifiziert zu organisieren.

(2) Die zentralen und örtlichen Organe der staat
lichen Verwaltung legen unter Beachtung der Anfor
derungen der Staatlichen Plankommission fest, in wel
chem Umfang (Nomenklatur usw.) die Betriebe und 
Einrichtungen das Planprojekt an ihre übergeordneten 
Organe übergeben. Es sind nur solche Anforderungen 
zu stellen, die zur Bilanzierung und Koordinierung not
wendig und zweckmäßig sind.


